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 Veröffentlicht am 23.01.1979

Norm

AußStrG §16 BII2a

AußStrG §16 BIII2b

Haager Minderjährigenschutzabk Art4

Rechtssatz

Eine unrichtige Lösung der Frage, ob es das Wohl des Kindes erfordert, die aus den familienrechtlichen Beziehungen

zwischen Eltern und minderjährigen Kindern er;ießenden rein persönlichen Rechte und P;ichten allein der Mutter

zuzuteilen, kann eine Nullität im Sinne des § 16 Abs 1 AußStrG zur Folge haben, wenn dies nicht nur eine Frage der

materiellrechtlichen Beurteilung der Sache, sondern zugleich eine Frage der internationalen Zuständigkeit der

österreichischen Gerichte ist.
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